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Vorschriften für die Tätigkeiten mit Krankheitserregern 
 
Nachfolgend haben wir auszugsweise die wesentlichen Regelungen zum Umgang mit Krankheitserregern 
zusammengestellt. Die vollständigen Rechtsvorschriften sind auch z. B. unter 
http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html einzusehen. 
 

Infektionsschutzgesetz 
9. Abschnitt 

Tätigkeiten mit Krankheitserregern 
 

§ 44 Erlaubnispflicht für Tätigkeiten mit Krankheitserregern 
Wer Krankheitserreger in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen, sie ausführen, aufbewahren, 
abgeben oder mit ihnen arbeiten will, bedarf einer Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

§ 45 Ausnahmen 
(1) Einer Erlaubnis nach § 44 bedürfen nicht Personen, die zur selbständigen Ausübung des Berufs als 
Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt berechtigt sind, für mikrobiologische Untersuchungen zur orientierenden me-
dizinischen und veterinärmedizinischen Diagnostik mittels solcher kultureller Verfahren, die auf die primäre 
Anzucht und nachfolgender Subkultur zum Zwecke der Resistenzbestimmung beschränkt sind und bei 
denen die angewendeten Methoden nicht auf den spezifischen Nachweis meldepflichtiger Krankheitserre-
ger gerichtet sind, soweit die Untersuchungen für die unmittelbare Behandlung der eigenen Patienten für 
die eigene Praxis durchgeführt werden. 
(2) Eine Erlaubnis nach § 44 ist nicht erforderlich für  

1. Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen Quali-
tätssicherung bei der Herstellung, Prüfung und der Überwachung des Verkehrs mit  
a) Arzneimitteln, 
b) Medizinprodukten, 

2. Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen Quali-
tätssicherung, soweit diese nicht dem spezifischen Nachweis von Krankheitserregern dienen und da-
zu Verfahrensschritte zur gezielten Anreicherung oder gezielten Vermehrung von Krankheitserregern 
beinhalten. 

(3) Die zuständige Behörde hat Personen für sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen Qualitätssicherung, 
die auf die primäre Anzucht auf Selektivmedien beschränkt sind, von der Erlaubnispflicht nach § 44 freizu-
stellen, wenn die Personen im Rahmen einer mindestens zweijährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der mikro-
biologischen Qualitätssicherung oder im Rahmen einer staatlich geregelten Ausbildung die zur Ausübung 
der beabsichtigten Tätigkeiten erforderliche Sachkunde erworben haben. 
(4) Die zuständige Behörde hat Tätigkeiten im Sinne der Absätze 1, 2 und 3 zu untersagen, wenn eine 
Person, die die Arbeiten ausführt, sich bezüglich der erlaubnisfreien Tätigkeiten nach den Absätzen 1, 2 
oder 3 als unzuverlässig erwiesen hat. 

§ 46 Tätigkeit unter Aufsicht 
Der Erlaubnis nach § 44 bedarf nicht, wer unter Aufsicht desjenigen, der eine Erlaubnis besitzt oder nach § 
45 keiner Erlaubnis bedarf, tätig ist. 

§ 47 Versagungsgründe, Voraussetzungen für die Erlaubnis 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn der Antragsteller  

1. die erforderliche Sachkenntnis nicht besitzt oder 
2. sich als unzuverlässig in Bezug auf die Tätigkeiten erwiesen hat, für deren Ausübung die Erlaubnis 

beantragt wird. 
(2) Die erforderliche Sachkenntnis wird durch  

1. den Abschluss eines Studiums der Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin, der Pharmazie oder den 
Abschluss eines naturwissenschaftlichen Fachhochschul- oder Universitätsstudiums mit mikrobiolo-
gischen Inhalten und 
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2. eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit mit Krankheitserregern unter Aufsicht einer 
Person, die im Besitz der Erlaubnis zum Arbeiten mit Krankheitserregern ist, 

nachgewiesen. Die zuständige Behörde hat auch eine andere, mindestens zweijährige hauptberufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie oder Virologie als Nachweis der 
Sachkenntnis nach Nummer 2 anzuerkennen, wenn der Antragsteller bei dieser Tätigkeit eine gleichwerti-
ge Sachkenntnis erworben hat. 
(3) Die Erlaubnis ist auf bestimmte Tätigkeiten und auf bestimmte Krankheitserreger zu beschränken und 
mit Auflagen zu verbinden, soweit dies zur Verhütung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die zu-
ständige Behörde kann Personen, die ein naturwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudi-
um ohne mikrobiologische Inhalte oder ein ingenieurwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitäts-
studium mit mikrobiologischen Inhalten abgeschlossen haben oder die die Voraussetzungen nach Absatz 
2 Satz 1 Nr. 2 nur teilweise erfüllen, eine Erlaubnis nach Satz 1 erteilen, wenn der Antragsteller für den 
eingeschränkten Tätigkeitsbereich eine ausreichende Sachkenntnis erworben hat. 
(4) Bei Antragstellern, die nicht die Approbation oder Bestallung als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt besitzen, 
darf sich die Erlaubnis nicht auf den direkten oder indirekten Nachweis eines Krankheitserregers für die 
Feststellung einer Infektion oder übertragbaren Krankheit erstrecken. Satz 1 gilt nicht für Antragsteller, die 
Arbeiten im Auftrag eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, die im Besitz der Erlaubnis sind, oder Unter-
suchungen in Krankenhäusern für die unmittelbare Behandlung der Patienten des Krankenhauses durch-
führen. 

§ 48 Rücknahme und Widerruf 
Die Erlaubnis nach § 44 kann außer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes zurückge-
nommen oder widerrufen werden, wenn ein Versagungsgrund nach § 47 Abs. 1 vorliegt. 

§ 49 Anzeigepflichten 
(1) Wer Tätigkeiten im Sinne von § 44 erstmalig aufnehmen will, hat dies der zuständigen Behörde min-
destens 30 Tage vor Aufnahme anzuzeigen. Die Anzeige nach Satz 1 muss enthalten:  

1. eine beglaubigte Abschrift der Erlaubnis, soweit die Erlaubnis nicht von der Behörde nach Satz 1 
ausgestellt wurde, oder Angaben zur Erlaubnisfreiheit im Sinne von § 45, 

2. Angaben zu Art und Umfang der beabsichtigten Tätigkeiten sowie Entsorgungsmaßnahmen, 
3. Angaben zur Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen. 

Soweit die Angaben in einem anderen durch Bundesrecht geregelten Verfahren bereits gemacht wurden, 
kann auf die dort vorgelegten Unterlagen Bezug genommen werden. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Per-
sonen, die auf der Grundlage des § 46 tätig sind. 
(2) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde können die Tätigkeiten im Sinne von § 44 vor Ablauf der 
Frist aufgenommen werden. 
(3) Die zuständige Behörde untersagt Tätigkeiten, wenn eine Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung 
zu besorgen ist, insbesondere weil  

1. für Art und Umfang der Tätigkeiten geeignete Räume oder Einrichtungen nicht vorhanden sind oder 
2. die Voraussetzungen für eine gefahrlose Entsorgung nicht gegeben sind. 

§ 50 Veränderungsanzeige 
Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, hat jede wesentliche Veränderung der Beschaffenheit der 
Räume und Einrichtungen, der Entsorgungsmaßnahmen sowie von Art und Umfang der Tätigkeit unver-
züglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Anzuzeigen ist auch die Beendigung oder Wiederaufnahme 
der Tätigkeit. § 49 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Personen, die auf der 
Grundlage des § 46 tätig sind. 

§ 51 Aufsicht 
Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, untersteht der Aufsicht der zuständigen Behörde. Er und der 
sonstige Berechtigte ist insoweit verpflichtet, den von der zuständigen Behörde beauftragten Personen 
Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen zugänglich zu machen, auf Verlangen Bücher und sons-
tige Unterlagen vorzulegen, die Einsicht in diese zu gewähren und die notwendigen Prüfungen zu dulden. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit einge-
schränkt. 

§ 52 Abgabe 
Krankheitserreger sowie Material, das Krankheitserreger enthält, dürfen nur an denjenigen abgegeben 
werden, der eine Erlaubnis besitzt, unter Aufsicht eines Erlaubnisinhabers tätig ist oder einer Erlaubnis 
nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 nicht bedarf. Satz 1 gilt nicht für staatliche human- oder veterinärmedizinische Un-
tersuchungseinrichtungen. 

§ 53 Anforderungen an Räume und Einrichtungen, Gefahrenvorsorge 
(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften  
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1. über die an die Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen zu stellenden Anforderungen sowie 
2. über die Sicherheitsmaßnahmen, die bei Tätigkeiten nach § 44 zu treffen sind, 

zu erlassen, soweit dies zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten erforderlich ist. 
(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Tätigkeiten auch 
vorgeschrieben werden, dass bei bestimmten Tätigkeiten Verzeichnisse zu führen und Berichte über die 
durchgeführten Tätigkeiten der zuständigen Behörde vorzulegen sowie bestimmte Wahrnehmungen dem 
Gesundheitsamt zu melden sind, soweit dies zur Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich ist. 

§ 53a Verfahren über eine einheitliche Stelle, Entscheidungsfrist 
(1) Verwaltungsverfahren nach diesem Abschnitt können über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. 
(2) Über Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 44 entscheidet die zuständige Behörde innerhalb 
einer Frist von drei Monaten. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt ent-
sprechend. 

15. Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

-Auszug- 

§ 73 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

13. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Satz 4 oder einer Rechtsverordnung nach § 
32 Satz 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 oder § 50 Satz 1 oder 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

22. einer vollziehbaren Auflage nach § 47 Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt 
23. entgegen § 51 Satz 2 ein Buch oder eine sonstige Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, Ein-

sicht nicht gewährt oder eine Prüfung nicht duldet oder 
24. einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 5 Satz 1, § 20 Abs. 6 Satz 1 oder Abs. 7 Satz 1, § 38 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 3 oder 5 oder § 53 Abs. 1 Nr. 2 oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8, 9 und 21 mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 
Euro geahndet werden. 

§ 74 Strafvorschriften 
Wer vorsätzlich eine der in § 73 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, 11 bis 20, 22, 23 oder 24 bezeichnete Handlung begeht 
und dadurch eine in § 6 Abs. 1 Nr. 1 genannte Krankheit oder einen in § 7 genannten Krankheitserreger 
verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 75 Weitere Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

3. ohne Erlaubnis nach § 44 Krankheitserreger verbringt, ausführt, aufbewahrt, abgibt oder mit ihnen 
arbeitet oder 

4. entgegen § 52 Satz 1 Krankheitserreger oder Material abgibt. 
(3) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung eine in § 6 Abs. 1 Nr. 1 genannte Krankheit oder 
einen in § 7 genannten Krankheitserreger verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft, soweit nicht die Tat in anderen Vorschriften mit einer schwereren Strafe bedroht ist. 
(4) Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1 oder 2 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 
 

§ 77 Übergangsvorschriften 
(1) Die nach den Vorschriften des Bundes-Seuchengesetzes bestehende Erlaubnis für das Arbeiten und 
den Verkehr mit Krankheitserregern gilt im Geltungsbereich dieses Gesetzes als Erlaubnis im Sinne des § 
44. 
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Tierseuchenerreger-Verordnung 
§ 2 Erlaubnis 

(1) Wer  
1. mit Tierseuchenerregern arbeiten, insbesondere  

a) Versuche, 
b) mikrobiologische oder serologische Untersuchungen zur Feststellung übertragbarer Tierkrankhei-

ten oder 
c) Fortzüchtung 
vornehmen will oder 

2. Tierseuchenerreger erwerben oder abgeben will, 
bedarf einer Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

§ 3 Erlaubnisfreies Arbeiten, Erwerben oder Abgeben 
(1) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer  

1. Sterilitätsprüfungen und Bestimmungen der Koloniezahl  
a) im Zusammenhang mit der Herstellung und bei der Prüfung von Arzneimitteln, 
b) bei der Herstellung und der Prüfung von Lebensmitteln einschließlich Trinkwasser, Tabakerzeug-

nissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sowie 
c) bei der Untersuchung von Wasser, das zum Schwimmen oder Baden genutzt wird, oder 

2. nach einer mindestens dreimonatigen hierfür vorgeschriebenen Ausbildung die bakteriologische 
Fleischuntersuchung in tierärztlich geleiteten amtlichen Untersuchungsstellen 

vornimmt. 
(2) Der Erlaubnis zum Arbeiten mit den in § 1 Nr. 2 bezeichneten Tierseuchenerregern oder zum Erwerben 
oder Abgeben dieser Tierseuchenerreger bedürfen nicht  

1. Tierärzte und Ärzte für diagnostische Untersuchungen oder therapeutische Maßnahmen im Rahmen 
ihrer Praxis, 

2. Tierkliniken und Krankenhäuser für diagnostische Untersuchungen oder therapeutische Maßnahmen 
in ihrem Arbeitsbereich unter tierärztlicher oder ärztlicher Leitung, 

3. tierärztlich oder ärztlich geleitete staatliche oder kommunale Veterinärämter, Veterinäruntersu-
chungsämter, Medizinaluntersuchungsämter, Hygiene-Institute, Gesundheitsämter und Tiergesund-
heitsämter sowie öffentliche Forschungsinstitute oder Laboratorien, deren Aufgabe das Arbeiten mit 
Tierseuchenerregern erfordert. 

(3) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer unter Aufsicht des Inhabers einer Erlaubnis oder desjenigen tätig ist, 
der nach Absatz 1 oder 2 keiner Erlaubnis bedarf. 
(4) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer Tierseuchenerreger oder Material, das Tierseuchenerreger enthält, zur 
Untersuchung an eine Person oder Einrichtung abgibt, die eine Erlaubnis nach § 2 hat oder nach Absatz 1 
oder 2 einer solchen Erlaubnis nicht bedarf. 

§ 4 Versagen der Erlaubnis 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  

1. der Antragsteller  
a) die erforderliche Sachkenntnis nicht hat, 
b) sich als unzuverlässig in Bezug auf die Tätigkeiten erwiesen hat, für deren Ausübung die Erlaub-

nis begehrt wird, 
2. geeignete Räume oder Einrichtungen nicht vorhanden sind oder 
3. Belange der Tierseuchenbekämpfung entgegenstehen. 

(2) Die erforderliche Sachkenntnis wird nachgewiesen durch  
1. die Approbation als Tierarzt, Arzt oder Apotheker oder den Abschluss eines Hochschulstudiums der 

Biologie, der Lebensmittelchemie und 
2. eine mindestens dreijährige Tätigkeit auf allen in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Gebieten oder auf dem 

Gebiet, für das eine Erlaubnis beantragt worden ist. 
(3) Wenn der Antragsteller nicht selbst die Leitung der Tätigkeiten übernimmt, so darf bei ihm der Versa-
gungsgrund nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b und dürfen bei der von ihm mit der Leitung beauftragten 
Person die Versagungsgründe nach Absatz 1 Nr. 1 nicht vorliegen. Bei juristischen Personen und Han-
delsgesellschaften darf der Versagungsgrund nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b bei den nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berufenen Personen nicht vorliegen 

§ 5 Anzeigepflichten des Erlaubnisinhabers 
Der Inhaber einer Erlaubnis hat jeden Wechsel der mit der Leitung der Tätigkeit beauftragten Person sowie 
jede wesentliche Änderung der Räume oder Einrichtungen und im Falle einer juristischen Person oder 
einer Handelsgesellschaft jeden Wechsel eines Vertretungsberechtigten unverzüglich der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 
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§ 6 Anzeigepflichtige Tätigkeiten 
Wer eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 oder 2 aufnehmen will, hat dies der zuständigen Behörde unter Angabe 
der Art und des Umfangs der Tätigkeit spätestens zwei Wochen vor deren Aufnahme anzuzeigen. Ändert 
sich Art oder Umfang der Tätigkeit, so ist dies der zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen anzu-
zeigen. 

§ 7 Verbot von Tätigkeiten, Beschränkung 
(1) Die zuständige Behörde kann Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder 2 untersagen, wenn  

1. eine Person, die die Tätigkeiten ausführt oder zu leiten hat, sich als unzuverlässig oder ungeeignet in 
Bezug auf das Arbeiten mit Tierseuchenerregern erwiesen hat, 

2. geeignete Räume oder Einrichtungen fehlen. 
(2) Die zuständige Behörde kann ferner Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder 2 beschränken oder verbieten, 
wenn sie die Gefahr für gegeben hält, dass sich auf Grund dieser Tätigkeiten eine Tierseuche ausbreitet. 

§ 8 Abgabe von Tierseuchenerregern 
Tierseuchenerreger sowie Material, das Tierseuchenerreger enthält, dürfen nur an eine Person oder Ein-
richtung abgegeben werden, die eine Erlaubnis nach § 2 hat oder nach § 3 einer solchen Erlaubnis nicht 
bedarf. 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Tierseuchengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer mit einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 verbundenen vollziehbaren Auflage oder 
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 

zuwiderhandelt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  

1. entgegen § 2 ohne Erlaubnis mit Tierseuchenerregern arbeitet oder sie erwirbt oder abgibt, 
2. entgegen § 5 oder § 6 eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 zuwiderhandelt, 
4. entgegen § 8 Tierseuchenerreger oder Material, das Tierseuchenerreger enthält, abgibt oder 
5. einer Vorschrift des § 9 über die Führung oder Aufbewahrung von Büchern zuwiderhandelt. 

§ 76 des Tierseuchengesetzes 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
2. einer nach § 2a Abs. 2, § 7 Abs. 1 oder 1a Nr. 2, § 7c Abs. 1, §§ 17, 17a Abs. 3, §§ 17b, 17d Abs. 6, 

§ 17g Abs. 3 Nr. 2, §§ 17h, 73a, 78, 78a, Abs. 2, § 79 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 1a, 2 oder 3 
oder § 79a Abs. 1 oder 2 Nr. 1, 2, 4, 5 oder 6, jeweils auch in Verbindung mit § 79b, erlassenen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist; 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet wer-
den. 



 
- 6 - 

 
 

  

 
 

Biostoff-Verordnung 
§ 13 Anzeige- und Aufzeichnungspflichten 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde spätestens 30 Tage vor Aufnahme der Tätigkeiten die 
erstmalige Durchführung von gezielten Tätigkeiten mit einem biologischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 2, 
3 oder 4 anzuzeigen. Die Anzeige enthält:  

1. Name und Anschrift des Arbeitgebers und der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Arbeitsschutzgeset-
zes verantwortlichen Personen, 

2. Name und Befähigung der für die Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verantwortli-
chen Personen, 

3. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 6, 
4. die Art des biologischen Arbeitsstoffes, 
5. die vorgesehenen Maßnahmen zum Arbeitsschutz. 

(2) Einer erneuten Anzeige bedürfen:  
1. für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bedeutsame Änderungen der Tätigkeiten, 
2. die Aufnahme von Tätigkeiten mit jedem weiteren biologischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 3, so-

weit dieser nicht in Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt 
ist, und 

3. die Aufnahme von Tätigkeiten mit jedem weiteren biologischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 4. 
(3) Über Beschäftigte, die gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 oder 4 
durchführen, ist ein Verzeichnis zu führen, in dem die Art der Tätigkeiten, der verwendete biologische Ar-
beitsstoff (Spezies) sowie Unfälle und Betriebsstörungen anzugeben sind. Die betroffenen Beschäftigten 
oder von Ihnen bevollmächtigte Personen sind berechtigt, die sie betreffenden Angaben einzusehen. 
(4) Der Arbeitgeber hat das Verzeichnis nach Absatz 3 für jeden Beschäftigten bis zur Beendigung des 
Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnisses aufzubewahren. Danach ist dem Beschäftigten der ihn betref-
fende Auszug aus dem Verzeichnis auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat eine Kopie des dem Beschäftig-
ten ausgehändigten Auszugs wie Personalunterlagen aufzubewahren. Das Verzeichnis und die Kopien 
sind der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für nicht gezielte Tätigkeiten, die hinsichtlich der Gefährdung 
mit Tätigkeiten nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 oder 3 vergleichbar sind. 
(6) Lassen sich die für die Anzeige erforderlichen Angaben gleichwertig aus Anzeigen nach anderen 
Rechtsvorschriften entnehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch Übermittlung einer Durchschrift dieser 
Anzeigen an die zuständige Behörde erfüllt werden. 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

8. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erstattet, 

9. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 
10. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 das Verzeichnis nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbe-

wahrt, 


